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ANFRAGE 

der Abgeordncten Dr. Haider. Mag. Schreiner, Böhaeker 
an den Bundesminister für Finanzen 
betreffend Änderung des Grundclwerbssteuergcsetzes 

Laut Grunderwerbssteuer!!esctz 19R7. BGBI. Nr. 309/1987, wird der Elwerh von Grund-
'-

stücken samt Zubehör dcr Grunderwerbssteucr unterworfen. 

Dies führt zu der Ungleichbehandlung, daß der Erwerber ciner neu errichteten Reihenhaus-
'-' .... 

Wohnanlage auch den Wert des Reihenhauses als "Zubehör" der Grundclwerbsstcucr unter-
wcrfen muL\. wührend der Erwerber eines leerstehendcn Grundstückes lediglich für dcn 
Grundstückswert die Grundcrwerbssteuer zu entrichten hat. 

Die untcrzeichnctcn Abgeordneten stellcn dahcr an dcn Bundesminister für Finanzen folgende 

ANFRAGE 

1) Entspricht cs dcn Tatsachen, daß der Erwerber eines unbebauten Grundstückes die 
Grundcrwcrbsstcuer nur für dieses Grundstück, der Erwerber eines Reihenhauses hin­
gegen sowohl für das Grundstück als auch für das Reihenhaus GrundClwerbssteuer 
zahlen muß? 

2) Wenn ja, haltcn sic diese Regelung für gerecht? 

3) Welche "Bestandteile" eines Grundstückes fallen unter "Zubehör" und werdcn dahcr 
\'on dcr Grunderwcrbsstcucr erfaHt? 

4) Bcstcht dcr Plan das Gundenverbssteuergesetz 1987, eventuell im Zuge dcr 2. Etappe 
der Stcucrrcform. so zu ~indern, daß der Erwerber von einer neu elTichtctell Wohnan­
lage sich l1ur mehr eincr am reinen Grundstückwert orientierten Bemessungsgrundlage 
für die Entrichtung der Grunderwerbssteuer untelwcrfen muß? 

a) Wenn ja, welchen Umfang lind welches Ausmaß wird die Gcsctzesänderung 
haben? 

b) Wenn nein, haben Sie vor das Grundclwerbssteuergesetz cxakt in dcr aktuell 
gültigen Fassung zu belassen? ! 
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